
Satzunq über die förmliche Festleouno
ei nes Sanieru ngsqebiete

Sat uno

Der Gemeinde Karlshuld über die förmliche Festlegung des Sanierungsge-
biets ,,neue Ortsmitte" vom 19.02.2024.

Auf Grund des $ 142 Abs.3 des Baugesetzbuches (BauGB) erlässt die Ge-
meinde Karlshuld folgende Satzung:

$ 1 Festlegung des Sanierungsgebiets

lm nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Miss-
stände vor. Dieser Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
(wesentlich) verbessert oder umgestaltet werden. Das insgesamt 16,26 ha
umfassende Gebiet wird hiermit förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt und
erhält d ie Kennzeichnung "Ortskern Karlsh uld".

Das Sanierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile inner-
halb der im Lageplan M 1:5000 des Planungsbüros ,,Die Stadtentwickler
GmbH" vom September 2022 abgegrenzten
Fläche. Dieser ist Bestandteil dieser Satzung und als Anlage beigefügt.

Das Sanierungsgebiet wird umgrenzt von
- der Maurerstraßl im Westen
- die inkludierte Schulstraße im Südosten
- das inkludierte Gelände des Moorhofs und der Klostenrvirtschaft im Osten
- Wiese nördlich der Kindertagestätten St. Ludwig und Sportplätze des SVK
Karlshuld im Norden

Werden innerhalb des Sanierungsgebiets durch Grundstückszusammenlegun-
gen Flurstücke aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch
Grundstücksteilungen neue Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmun-
gen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden.

$ 2 Verfahren
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Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die
Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der SS 152 bis
156a BauGB ist ausgeschlossen.

$ 3 Genehmigungspflichten

Die Vorschriften des S 144 BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben und
Rechtsvorgänge finden keine Anwendung.
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$ 4Inkrafüreten

Diese Satzung wird gemäß $
20.02.2024 rechtsverbi nd I ich.

Karls den 19.02.

Gemeinde Karlshuld, Herr 1. Bürge

143 Abs uGB mit ihrer Bekanntmachung am
\..1{,r,'
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Hinweise:

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des $ 215 Abs. 1 BauGB wird
hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach S 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften und

2. nach $ 214 Abs.3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.

Auf die Vorschriften der $$ 152 bis 156a BauGB wird besonders hingewiesen. Diese können -
neben anderen einschlägigen Regelungen - während der allgemeinen Dienstzeit von jedermann
im Rathaus eingesehen werden.

Nach diesen Vorschriften haben die Eigentümer -stark vereinfacht ausgedrückt -für die aus-
schließlich durch die Sanierung verursachten Bodenwertsteigerungen ihrer Grundstücke einen
entsprechenden Ausgleichsbetrag an die Gemeinde zu zahlen. Grundstücksgeschäfte unterliegen
zudem in diesem Umfang einer Kontrolle und Wertbegrenzung. lm Gegenzug entfallen insoweit
Erschließungsbeiträge.

Die einschlägigen Vorschriften können während der allgemeinen Dienstzeit von jedermann im

Rathaus eingesehen werden.

Die Genehmigung für die Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts i.S.d. S 144 Abs.2
Nr. 2 BauGB wird allgemein erteilt.


